
1 
 

 

 

 

 

 

  

 

Allgemeinverfügung  

des Landkreises Wesermarsch 

 

zur Aufhebung von infektionsschutzrechtlichen Allgemeinverfügungen   

die im Zusammenhang mit der Ausbreitung  

des Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID 19) ergangen sind 

  

  

  

Gemäß § 28 Abs.1 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 

Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit §§ 35 Satz 2, 49 Abs. 

1 Verwaltungsverfahrensgesetz wird folgende Allgemeinverfügung widerrufen: 

 

1. Die 1. Allgemeinverfügung des Landkreises Wesermarsch zur Eindämmung der 

Atemwegserkrankung „Covis-19“ durch den Viruserreger SARS-CoV-2 durch 

Einschränkung des Sozialen Lebens auf dem Gebiet der Gemeinde Lemwerder 

vom 09.10.2020. 

 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als 

bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S.4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)). 

 Der Widerruf tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft.  

 

Rechtbehelfsbelehrung 

Gegen die Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

beim Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg erhoben werden. 

Brake, den 16.10.2020 

Landkreis Wesermarsch 

Der Landrat 

In Vertretung 

gez. Kemmeries 


